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Vorwort 

Der Frage eines verfassungsrechtlichen  Eigentumsschutzes für kommunale 
Vermögen kommt innerhalb der allgemeinen, anhaltend lebhaft geführten Diskus-
sion zur Grundrechtssubjektivität öffentlich-rechtlicher  juristischer Personen — 
auch praktisch — besondere Bedeutung zu. Der Versuch ihrer Beantwortung 
berührt ein komplexes Problemgeflecht,  das zur möglichst konsequenten Be-
schränkung auf Entscheidungserhebliches zwingt, ohne damit allerdings ein der 
rechtlichen Wertung angemessen erscheinendes Entscheidungsziel gleichsam als 
vorgegeben verfolgen zu wollen. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 1993 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Regensburg als Dissertation angenommen. Daher habe 
ich meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn Professor  Dr. Otto Kimminich, 
herzlich zu danken, der die Untersuchung nicht nur interessiert begleitet hat, 
sondern auch die Anregung zu dieser Thematik gab. Ein besonderer Dank gilt 
ebenfalls Herrn Professor  Dr. Udo Steiner als weiterem Berichterstatter. 

Für ihre Bereitschaft  zu kritischem Gespräch danke ich Frau Dr. Barbara Unger 
und den Herren Christoph Bierwirth, Elmar Killing und Roland Schlotter. Frau 
Tanja Deitmers hat das Manuskript mit Sorgfalt  und Umsicht erstellt. Schließlich 
möchte ich dem Verlag Duncker & Humblot für die Drucklegung der Dissertation 
im Rahmen seiner Schriften zum Öffentlichen  Recht danken. 

Die Arbeit ist meinen Eltern gewidmet. 

München, im August 1993 Lutz  Englisch 
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I. Einführung 

„Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet". Mit diesen vermeint-
lich so klaren wie kargen Worten verbürgt das Grundgesetz in Art. 14 Abs. 1 
Satz 1 ein für die Rechts-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland schlicht fundamentales Grundrecht. In fast identischem Wortlaut 
garantiert auch Art. 103 Abs. 1 der — um drei Jahre älteren — Bayerischen 
Verfassung das Eigentum: „Eigentumsrecht und Erbrecht werden gewährleistet." 

Wie geradezu überraschend mag es also erscheinen, wenn der Kreis der Grund-
rechtsträger der Eigentumsgarantie von Grundgesetz und Bayerischer Verfassung 
in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts  bzw. des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs in einem praktisch wie rechtsdogmatisch höchst bedeutsamen 
Punkt divergiert: Nach Auffassung  des Bundesverfassungsgerichts  umfaßt der 
Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG grundsätzlich nicht das Eigentum 
von Gemeinden, während umgekehrt die Eigentumsgarantie des Art. 103 Abs. 1 
BV im Grundsatz auch kommunales Eigentum verfassungsrechtlich  sichert. Bei 
diesem Widerspruch handelt es sich keinesfalls lediglich um die bloße Verkeh-
rung eines Regel-Ausnahme-Verhältnisses mit annähernd gleichem Ergebnis im 
konkreten Einzelfall. Als Quintessenz der bisherigen, außerordentlich restriktiven 
Judikatur des Bundesverfassungsgerichts  kann es Gemeinden allenfalls in beson-
deren Ausnahmefällen möglich sein, sich auf Art. 14 Abs. 1 GG zu berufen; 
praktische Fallkonstellationen, in denen die vom Bundesverfassungsgericht  mehr-
fach bemühte „salvatorische Klausel" Geltung beanspruchen könnte, für beson-
ders außergewöhnliche Situationen könne ein Grundrechtsschutz oder ein gleich-
wertiger Schutz auch für gemeindliches Eigentum nicht vorab und gänzlich 
ausgeschlossen werden1, sind hiernach kaum vorstellbar2. 

In demgegenüber doch sehr weitreichender Weise konzediert hingegen der 
Bayerische Verfassungsgerichtshof  den bayerischen Gemeinden nach Landesver-
fassungsrecht Grundrechtsschutz. Die vorliegende Arbeit sieht sich daher zu-
nächst mit der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit  divergierenden gliedstaatli-

• BVerfGE 61, 85 ff.  (109). 
2 Stern, Staatsrecht III/1, S. 1151, Fußnote 345 bildet als eine solche atypische Aus-

nahme den Fall, daß eine Gemeinde ein Mietshaus erbt; hier könne ihr die Berufung 
auf Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG nicht versagt werden. Mir erscheint dies zweifelhaft:  Auch 
im fiskalischen Bereich räumt das BVerfG Gemeinden keinerlei Grundrechtsschutz ein. 
Warum sollte — im Sinne dieser Judikatur — der Anfall der Erbschaft  grundrechtlich 
geschützt sein, wenn der „Bestand der Erbschaft"  nach Eigentumsübergang nicht grund-
rechtlich gesichert ist? 



16 I. Einführung 

chen Verfassungsrechts 3 konfrontiert.  Die Rechtsfrage der Eigentumsgewährlei-
stung für Gemeinden ist zugleich verknüpft  mit der generelleren nach der Grund-
rechtssubjektivität öffentlich-rechtlicher  juristischer Personen schlechthin, eine 
damit „den zentralen Nerv der Grundrechtskonzeption des Grundgesetzes"4 be-
rührende Frage. Es kann daher durchaus nicht verwundern, wenn sich an jener 
Grundsatzfrage  eine lang andauernde5 und äußerst lebhaft geführte Diskussion 
innerhalb der rechtswissenschaftlichen Literatur entzündet hat, der es auch an 
ungewöhnlich pointierten Stellungnahmen kaum mangelt6. 

Als „fruchtlos" 7 aber ist diese wissenschaftliche Auseinandersetzung allenfalls 
insoweit zu bezeichnen, als die „Frucht" einer überzeugenden Lösung der Proble-
matik bislang nicht herangereift  zu sein scheint. Auch eine neuere Veröffentli-
chung zum Thema endet mit der Aufforderung  an das BVerfG, die durch dessen 
Rechtsprechung geöffnete  „Büchse der Pandora" vor dem Entweichen weiterer 
Übel nunmehr fest zu verschließen8. So ist wohl mit Broß festzustellen, daß die 
generelle Diskussion zur Grundrechtsfähigkeit  öffentlich-rechtlicher  juristischer 
Personen nahezu so alt wie das Grundgesetz und gleichwohl ewig jung ist9. 

Der Frage eines Grundrechtsschutzes für juristische Personen des öffentlichen 
Rechts im allgemeinen soll in dieser Arbeit allerdings nicht nachgegangen wer-
den. Die Arbeit wird vielmehr vorgelegt in der Überzeugung, daß die Grund-
rechtssubjektivität juristischer Personen öffentlichen  Rechts angesichts ihrer He-
terogenität und Komplexität generell weder bejaht noch verneint werden kann10. 
Erforderlich  scheint vielmehr das genaue Gegenteil, eine exakte Einzelfallbe-

3 Zum Begriff  des Gliedstaats BVerfGE 1, 34 ff.  (50); vgl. Kelsen, Staatslehre, 
S. 199 f.; Nawiasky, Staatslehre, S. 151. 

4 Bethge, Grundrechtsberechtigung, S. 64. 
5 Schon Bernatzik, AöR 5 (1890), 169 ff.  (273), berührt diese Thematik. 
6 Rupp- v. Brünneck, in FS Arndt, S. 355, spricht von „seltsamer Verirrung", Dürig, 

in Maunz/Dürig u. a., Art. 19 Abs. 3 Rn. 36, ζ. B. von einem „etatistischen Schelmen-
stück", ebenso schon in BayVBl 1959, 201 ff.  (201). 

7 Vgl. Kimminich, Schutz kommunaler Unternehmen, S. 1; Bethge, AöR 1979, S. 86, 
beschreibt die Diskussion gar als „Paradebeispiel für den literarischen Positionskampf 
auf dem Turnierfeld  der aktuellen Grundrechtsdiskussion"; ders., DÖV 1972, S. 155, 
kennzeichnet sie als bloß „rituelle Auseinandersetzung". 

s Kühne, JZ 1990, S. 336. 
9 Broß, VA 1986, S. 65; ähnlich Kimminich, Schutz kommunaler Unternehmen, S. 32; 

Kröger, JuS 1981, S. 26, apostrophiert die Thematik gar als bis heute umstrittenstes 
Grundrechtsproblem; Stern, Staatsrecht III/1, S. 1149, zählt den Fragenkomplex zu „den 
noch immer nicht voll bewältigten Problemen der Grundrechtsdogmatik". Bethge, NVwZ 
1985, 402 f. (402) spricht von einem „immer wieder anregenden Streit" und einer „nicht 
entfernt" beigelegten Grundsatzproblematik. Als besonders bemerkenswert darf  verzeich-
net werden, daß selbst der frühere  Präsident des BVerfG, Wolfgang Zeidler, unter dessen 
Vorsitz 1982 die Sasbach-Entscheidung (BVerfGE 60, 82 ff.)  ergangen ist, noch im Jahr 
1984 vor dem Deutschen Juristentag die Grundrechtsfähigkeit  öffentlich-rechtlicher  Ein-
richtungen als eine sehr heikle Frage bezeichnet hat (Verhandlungen des 55. Deutschen 
Juristentages, Bd. II, Teil N, S. 91). 

10 So ebenfalls dezidiert Stern, Staatsrecht III/1, S. 1158. 



I. Einführung 

trachtung zu sein: Das Feststellen einer „grundrechtstypischen Gefährdungslage" 
erfordert  sowohl die Berücksichtigung des „Wesens des Grundrechts", dessen 
Effektuierung  die juristische Person beansprucht, als auch der rechtlichen Verfas-
sung der öffentlich-rechtlichen  juristischen Person, ihrer von der konkreten ho-
heitlichen Maßnahme berührten Rechtsposition. Nur insoweit allgemein grund-
rechtstheoretische Argumente von Bedeutung für die spezielle Frage des ge-
meindlichen Eigentumsschutzes sind, können sie in dieser Untersuchung Erörte-
rung finden. 

Die äußerst restriktive Judikatur des Β VerfG zur speziellen Frage des gemeind-
lichen Eigentumsschutzes erweist sich mittlerweile als äußerst festgefügt,  nicht 
minder hartnäckig allerdings beharrt der BayVerfGH auf seiner abweichenden 
Auffassung.  Der hieraus resultierende Problemzusammenhang hat trotz seiner 
auch praktisch hohen Bedeutung in der juristischen Literatur — soweit ersichtlich 
— Beachtung in bislang überraschend geringem Maße gefunden. Die vorliegende 
Arbeit steht daher in dem Bemühen, zunächst den gegenwärtigen Stand der 
Rechtsprechung nach Bundes- und Landesverfassungsrecht  darzustellen. Im An-
schluß hieran ist zu prüfen, ob — eine im einzelnen noch festzustellende — 
Divergenz der Grundrechtsgarantien lediglich als wesenseigener Ausdruck der 
prinzipiellen Autonomie der verschiedenen Verfassungsräume im Bundesstaat 
zu apostrophieren ist. Schließlich soll anhand einer Betrachtung des verfassungs-
rechtlichen Eigentumsbegriffs  und der grundgesetzlichen Selbstverwaltungsga-
rantie für Gemeinden ein Lösungsansatz der Problematik versucht werden. 

2 Englisch 


